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Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 15 

Inkrafttretensdatum 

30.09.1961 

Index 

59/09 Wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit, Investitionen 

Text 

ARTIKEL 15 

Mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird die Umgestaltung der Organisation für 
Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit wirksam; ihre Ziele, Organe, Befugnisse und Bezeichnung 
werden sodann die in diesem Übereinkommen vorgesehenen sein. Die Rechtspersönlichkeit der 
Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit setzt sich in der Organisation fort; die 
Beschlüsse, Empfehlungen und Resolutionen der Organisation für Europäische Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit sind jedoch nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens nur wirksam, wenn der Rat sie 
genehmigt. 
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